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Eine Spielordnung, die allen Wünschen gerecht wird, gibt es nicht.  
Nur durch sportliches Verhalten aller Mitglieder kann ein reibungsloser Spielablauf erreicht 
werden.  

Für die Platzbelegung gelten folgende Regeln: 

1. Eintragung von Mitgliedern 
    Die Belegung der Plätze erfolgt für jeweils „1 Stunde“ durch Einsetzen des  
    Namensschildes an der Belegungstafel. Der Spieler, der einen Platz belegt, muss bis zum  
    Beginn seines Spieles auf der Anlage anwesend sein. Andernfalls erlischt seine Eintragung. 
    Es ist nicht gestattet, mit dem eigenen Schild den Platz für einen anderen zu reservieren; 
    ebenso nicht mit fremden Schildern für sich selbst einen Platz zu belegen.  
    Haben bis spätestens 10 Minuten nach dem vorgesehenen Spielbeginn die Partner ihr  
    Spiel nicht aufgenommen, können die nachfolgenden Spieler den Platz belegen. Bei  
    großem Andrang bitten wir auf diejenigen Mitglieder Rücksicht zu nehmen, die bislang  
    noch nicht spielen konnten. Zur Verkürzung der Wartezeiten sollte Doppel gespielt oder  
    die Spielzeiten halbiert werden (d. h. ½ Std. statt 1 Stunde). 
    Die Namensschilder sind nach dem Spiel wieder in den dafür vorgesehenen Platz auf der  
    Belegungstafel einzuordnen. 

2. Jugendlichen Mitgliedern  (bis 18 Jahre) 
    stehen Montag bis Samstag (außer an Feiertagen) jeweils bis 18.00 Uhr Platz 3 und 4  
    gleichberechtigt zur Verfügung. Andere freie Plätze dürfen im selben Zeitraum benutzt  
    werden. Erwachsene haben jedoch auf allen anderen Plätzen Vorrang. Eine bereits  
    begonnene Stunde von Jugendlichen auf diesen Plätzen darf beendet werden, d. h.  
    Erwachsene haben erst zur vollen Stunde Anspruch auf diese Plätze. 
    (Ausnahme: Reservierte Platzbelegung durch Trainer und Mannschaften lt. Liste am  
    schwarzen Brett) 
    Gäste von Jugendlichen können nach denselben Regeln nach vorheriger Eintragung ins  
    Gästebuch spielen, wenn Plätze frei sind. Die Gästegebühr beträgt pro Spieler 6.-- Euro/Std. 
    und ist in die Platzkasse zu entrichten. Bitte um ehrliche Zahlung 

3. Gäste 
    Mitglieder können sich nach denselben Regeln mit Gästen eintragen wenn keine     
    Clubmitglieder auf den Plätzen vorgemerkt sind. Gäste sind ins Gästebuch einzutragen, die  
    Gebühr beträgt pro Spieler  6.-- Euro/Stunde  und ist in die dafür angebrachte Kasse zu  
    entrichten. Bitte um ehrliche Zahlung. 
    Als Gäste in diesem Sinn gelten auch Eltern von Kindern, die selbst nicht Mitglied sind, deren  
    Kinder aber Mitglieder im Verein sind.  

4. Trainerstunden      
    Für den Trainer stehen gesonderte Plätze und Zeiten zur Verfügung, die vorher mit der  
    Vorstandschaft abgestimmt sind. In der Regel Platz 4. Platz 1 muss für die Mitglieder 
    immer freigehalten werden. 
    Trainerstunden für Erwachsene sind mit dem Trainer persönlich zu vereinbaren.  
    Trainerstunden für Kinder und Jugendliche werden vom Jugendsportwart/in nach  
    Rücksprache mit der Vorstandschaft gesondert bekannt gegeben. 

5. Medenspiele 
    Die Bildung von Mannschaften und die Durchführung von Medenspielen sind ausdrücklich  
    von der Vorstandschaft gewünscht. Der Antrag muss beim Sportwart gestellt werden und  
    wird von der Vorstandschaft genehmigt/nicht genehmigt. Die Mannschaft wird von einem  
    Mannschaftsführer beim Abhalten der Spiele vertreten. Der Mannschaftsführer achtet darauf, 
    dass die Mannschaften die Spiel- und Platzordnung einhalten. Auch muss darauf geachtet 
    werden, dass die Zuschauer sich an bestimmte Regeln der Spiel- und Platzordnung halten. 
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    Bei Medenspiele (BTV-Mannschaftsspiele: Kinder, Jugendliche, Erwachsene) ist der Platz 1,2,3 dafür             
    reserviert Der Platz 4 steht für alle aktiven Mitglieder zur Verfügung.  
    Mannschaftsspiele können auf allen 4 Plätzen begonnen werden. Angefangene Spiele auf Platz 4  
    müssen nicht abgebrochen werden. Bei den folgenden Doppelmatches bleiben in der Regel 2  
    Plätze frei. 

6. Turniere 
    Bei Turnieren und Mannschaftsspielen gelten Sonderregelungen, die rechtzeitig bekannt  
    gegeben werden. Der Organisator eines Turniers muss rechtzeitig die Genehmigung vom  
    Vorstand und Sportwart (Unkostenpauschale/Termingestaltung) einholen. Die Information  
    muss mindestens 1 Woche vorher durch Aushang bekannt gegeben werden.  

7. Platzpflege und Arbeitsstunden 
    Der Tennisplatz ist nach jedem Spiel abzuziehen (incl.. Linien kehren) und bei  
    trockenem Wetter mit Wasser zu besprengen.  
    Ferner sind die Plätze nur mit Tennisschuhen und Tenniskleidung zu betreten.  
    Tennisbälle müssen selbst mitgebracht werden.  
    Das Spielen mit Trainerbällen ist nicht gestattet.  
    Getränkeflaschen, Verpackungen, usw. müssen entsorgt werden. 
    Bei Verlassen der Anlage müssen die Plätze und das Clubhaus abgesperrt werden. 
    Von Erwachsenen müssen 5 Arbeitsstunden/Jahr, von Jugendlichen (ab 14 Jahren) 3    
    Arbeitsstunden/Jahr geleistet werden. Das Buch zum Eintragen der Arbeitszeiten liegt im  
    Clubhaus bereit.  
    Der Vorstand behält sich vor, nicht geleistete Arbeitsstunden von aktiven Mitgliedern am  
    Jahresende mit 10,-- Euro/Stunde deren Konto zu belasten. (Regelung siehe Beiblatt.) 

8. Schlüssel für die Tennisanlage 
    erhält jedes Mitglied ab 18 Jahre gegen einen einmaligen Unkostenbeitrag von 10,--Euro. 
    Jugendliche unter 18 Jahre, deren Eltern nicht Mitglied im Tennisclub sind, erhalten  
    keinen eigenen Schlüssel.  
    Das Betreten der Anlage ist für diese Jugendlichen nur während der Anwesenheit des  
    Trainers, des Jugendsportwart/in oder während des allgemeinen Spielbetriebes  
    erlaubt. Jedes Mitglied hat sich durch Unterschrift zu verpflichten, dass kein Missbrauch  
    mit dem Schlüssel betrieben werden kann. Schlüssel dürfen ohne Zustimmung der  
    Vorstandschaft nicht weitergegeben werden. 

    Schlüsselanforderung: beim Vorstand 

    Der Vorstand  - Februar 2020 


